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Die Steuerverwaltung heisst Sie willkommen
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Traktanden

Claudio Minnig
Wiss. Mitarbeiter Stab 

• Steuererklärung und Fristen
• Praxisänderungen

• Steueraktualitäten National

Claudio Minnig
Wiss. Mitarbeiter Stab 

• Steuererklärung und Fristen
• Praxisänderungen

• Steueraktualitäten National

Daniel Köppel
Koordinator Informatik KSV • Neuerungen VSTax / Tell Tax 2019Daniel Köppel
Koordinator Informatik KSV • Neuerungen VSTax / Tell Tax 2019

Dominique Müller
Adjunkt Quellensteuer • QuellensteuerreformDominique Müller
Adjunkt Quellensteuer • Quellensteuerreform

Eduard Schnyder
Adjunkt des Sektionschef 

Verrechnungssteuer

• Verwirkung des Anspruchs auf 
Rückerstattung / Neues Geldspielgesetz
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VSTAX 2019

Daniel Köppel
Koordinator Informatik KSV
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Statistik

Total Elektronisch

2D Barcode

Internet mit Quittung

Internet ohne Unterschrift

Totalversendete StErkl.

217’593

173’569

86’898

53’188

33’483

(Stand vom 21.01.20)
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Umsetzung von eSteuerauszug bei Banken und 
Herstellern von Deklarationssoftware Kantone

 Banken 
 Credit Suisse
 UBS
 Walliser Kantonalbank
Kernbankensysteme 
Softwarehersteller
 Finnova
 Avaloq

Hersteller Deklarationssoftware 
Kantone
- Abraxas
- DV Bern
- Information Factory
- Ringler

Banken
- Raiffeisen
- Bank Julius Bär
- Nidwaldner Kantonalbank
- Obwaldner Kantonalbank
- Thurgauer Kantonalbank
- Genfer Kantonalbank

2017
2018

2019

- Valiant Bank
- Zähringer Privatbank

Kernbankensysteme 
Softwarehersteller
- Bearing Point

Hersteller Deklarationssoftware 
Kantone
- MSG Easy Tax
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Umsetzung von eSteuerauszug in den Kantonen

2017
GE

VS

ZH

2019
AG

BE

GR

NW

OW

TG

2020
BL

BS

FR

JU

LU

SG

SH

SO

TI

ZG
Bei den übrigen 
Kantonen bestehen 
innerhalb der 
nächsten zwei Jahre 
noch keine 
Umsetzungspläne
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Überblick
Verbesserungen und Neuerungen
• Begrüssungsbildschirm
• Anordnung der Icons
• Zentraler Eingang der Steuererklärung per Internet mit Quittung
• Steuerpflichtige der Gemeinde Sitten -> Zentraler Eingang 
• Versand AK und AL per Internet ohne Unterschrift
• Überblick über die verschiedenen Versandarten der Steuererklärung
• Diverse Anpassungen und Verbesserungen
• Formular Nebenerwerb
• Lotteriegewinne

Reminder
• Tell Tax / VSTax QR-Code

Support
• Technischer Support / Call Center

Ausblick 
Informatikprojekte
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Verbesserungen - Begrüssungsbildschirm

Icons wurden nach 
Benutzerwünschen im 
Begrüssungsbildschirm neu 
platziert.

Zum Löschen einer 
Steuererklärung auf das «i» 
klicken, Details kontrollieren und 
dann löschen.

Abgeschlossene Steuererklärungen 
können ausgeblendet werden.

Diverse Links zu weiterführenden 
Themen. 
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Verbesserungen - Anordnung der Icons

Navigieren (zur letzten benutzten Seite)
Neu, Öffnen und Speichern
Personalien und Begrüssungsbildschirm (Beenden aktueller Steuererklärung)
Drucken und Versenden
Überprüfen
Beilagen-Verwaltung (Tell Tax, Tell Tax mit QR-Code, Dokument hinzufügen)
Hauptformular, Bemerkungen und persönliche Notizen
Navigieren (Rauf und runter gemäss der Auflistung der Formulare in der Ansicht 
Formulare
Verwalten der Zeilen bei Listen (oben hinzufügen, unten hinzufügen, löschen, 
navigieren)
Seitenbreite definieren
Steuerberechnung durchführen
Hilfeseiten: Hilfedatei, Einschätzungshilfe (online), Wegleitung, weiterführende Links, 
Kontakt Steuerverwaltung nach Gemeinde (online), Starten Fernzugriffstool wenn in 
Kontakt mit dem Support (online) 
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Verbesserungen - Zentraler Eingang Steuererklärung

Alle Steuererklärungen mit 
Quittung die mit VSTax 
gedruckt werden, müssen 
direkt an die Kantonale 
Steuerverwaltung 
gesendet werden.

ACHTUNG: Drucken und 
unterschreiben Sie den 
Begleitbrief!

Adresse ist oben rechts 
aufgedruckt.
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Neuerungen - Gemeinde Sitten / zentraler Eingang

Steuerpflichtige die in der 
Gemeinde Sitten wohnhaft 
sind, schicken ihre 
Steuererklärung direkt an die 
Kantonale Steuerverwaltung in 
Sitten.

Test für den zentralen Eingang 
der Steuererklärung / Scan-
Center

Beim Druck wird ein 
Begleitbrief erstellt, mit den 
dazugehörigen Infos 
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Neuerungen - Versand AK und AL per Internet

Steuererklärungen für Ausserkantonale (AK) und im 
Ausland wohnhafte (AL) können neu per Internet ohne 
Unterschrift versendet werden.

Neu: Beim Druck der AK und AL Steuererklärung wird 
auch der 2D Barcode für den automatischen Import der 
Daten gedruckt.
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Überblick über die verschiedenen Versandarten der Steuererklärung

Wie wird die 
StErkl. ausgefüllte

Typ der 
StErkl.

Versand an die 
Wohngemeinde

Versand an die Kantonale 
Steuerverwaltung

Versand per Internet 
ohne Unterschrift

Zu 100 % von Hand 
ausgefüllt NP, AK X

Zu 100 % von Hand 
ausgefüllt AL X

VSTax: Druck komplett 
mit 2D-Barcode NP, AK X

VSTax: Druck komplett 
mit 2D-Barcode AL X

VSTax: Versand per 
Internet mit Quittung NP X

VSTax: Versand per 
Internet ohne 
Unterschrift

NP, AK, AL X

Alle StPfl. der Ge-
meinde Sitten NP, AK, AL X

Legende: NP = Natürliche Personen
AK = Ausserkantonale
AL = Im Ausland wohnhafte
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Verbesserungen - Diverse Anpassungen / Verbesserungen

Generell wurden alle Abzüge angepasst wie auch für die 
Landwirtschaft (Viehhabe)

IBAN Nr. für AL auch für ausländische Bankkonten

Verwaltung der Beilagen wurde vereinfacht 

Import elektronsicher Steuerauszug: Immer mehr Banken 
machen mit (neu auch WKB und Raiffeisen)



KSV – Update Seminar für Mitarbeiter Treuhand – La Poste Visp 18.2.202015

Neuerungen - Formular Nebenerwerb
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Neuerungen - Lotteriegewinne

Anpassungen an die neue Gesetzgebung. 
Alle Gewinne aus Lotterien etc. müssen unter Ziff. 10 deklariert. 
werden (Hauptform. Seite 4 - Grund: Info für Vermögensentwicklung).
Zusatzformular: Angabe ob Einzelgewinn oder «illegaler Gewinn».
Spieleinsätze: Angabe ob Einzeleinsatz oder Online-Casino.
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Reminder - Tell Tax / VSTax QR-Code

Tell Tax:
• Gratis App für Android und iPhone
• Konto erstellen mit Emailadresse / Steuerverwaltung hat keinen Zugriff 

auf die Daten!
• Belege können über das ganze Jahr in einer gesicherte Cloud 

gespeichert werden und dann beim Ausfüllen ins VSTax importieren.
• Belege für andere Personen können auch gescannt werden
• Beim Import ins VSTax können Belege noch verwaltet werden.

VSTax QR-Code:
• Kein Konto notwendig – scannen via Tell Tax App ohne einloggen
• Direkte Verbindung zwischen VSTax und Tell Tax dank QR-Code
• Belege werden direkt im VSTax gespeichert. Je nach dem wo der Maus-

Cursor liegt, werden Kategorien und Unterkategorien direkt vorbelegt.
• «Scanner» für Jedermann beim Ausfüllen der Steuererklärung
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Support

Ein Projekt bezüglich dem Support ist in Erarbeitung
Technischer Support nur noch via Online-Formular unter:

• https://www.vs.ch/vstax-formular

• Nur Fragen zu technischen Problemen beim VSTax / Tell 
Tax (Download, Installation, Update, Tell Tax Konto)
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Ausblick
VSTax

• Treuhandmodul: Ein Modul zur Verwaltung der Berechtigungen für Tell Tax (Kunden muss nur 
noch 1 Benutzername pro Büro mitgeteilt werden)

• Seit VSTax 2019 v1.0.4 unter Menü «Beilagen» zur Verfügung:

• Somit muss den Kunden nur noch ein Benutzername mitgeteilt werden (z.B.info@treuow.ch –
für diesen muss ein Tell Tax Konto erstellt werden). Die Mitarbeiter werden mit dem eigenen 
Tell Tax Benutzernamen hinzugefügt.
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Ausblick

VSTax online
• Studie für den Projektstart noch in diesem Jahr

Internetlinks
• www.vs.ch/vstax
• www.vs.ch/telltax
• www.vs.ch/steuern
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Informatikprojekte

Projekt der Migration der Quellensteuer auf SAP
• Letzte Phase der Migration vom alten System aufs SAP
• Umsetzung für die Produktion vorgesehen für 31.12.2020
• Online-Portal für die Abrechnungen der Arbeitgeber

• Eine Einschreibekampagne wird gestartet, sobald das Portal 
zur Verfügung steht

• Starke Authentifizierung mit Hilfe der SwissID
https://www.swissid.ch/

• Oder via aktuellem IAM
https://www.vs.ch/web/iam/

• Links für die Sofware SwissDec:
• https://www.swissdec.ch
• Link für die Liste der zertifizierten Softwarelieferanten:
https://www.swissdec.ch/de/zertifizierte-software-hersteller/
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Information der Sektion Verrechnungssteuer

•Verwirkung des Anspruchs auf Rückerstattung
Art. 23 VStG – Kreisschreiben Nr. 48 ESTV

•Neues Geldspielgesetz (BGS)

Eduard Schnyder
Adjunkt des Sektionschef 

Verrechnungssteuer
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Inkrafttreten rückwirkend auf den 01.01.2019
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• Bundesgerichtsentscheide (2C_95/2011, 2C_80/2012)

• Kreisschreiben Nr. 40 der ESTV vom 11.3.2014 
Nicht ordnungsgemässe Deklaration im Sinne von Art. 23 VStG:
• Nach Eintritt der Rechtskraft der ordentlichen Veranlagung
• Infolge einer Intervention der Steuerbehörde
• Im Rahmen einer spontanen Selbstanzeige

• Kritik aus vielen Kreisen: 
Nicht-Erstattung = strafrechtliche Sanktion

• Motionen Schneeberger (26.9.2016) und Stamm (30.9.2016)

• Bundesrat lehnt Motionen ab, leitet jedoch Revision von Art. 23 
VStG ein

• 28.09.2018: Geänderter Art. 23 VStG
04.12.2019: Neues Rundschreiben Nr. 48 ESTV  

Rückblick – Art. 23 VStG
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Die Verwirkung tritt nicht ein,
• Wenn die Einkünfte oder Vermögen in der Steuererklärung

fahrlässig nicht angegeben wurden und in einem noch nicht
rechtskräftig abgeschlossenen Veranlagungs-, Revisions-
oder Nachsteuerverfahren:

a. nachträglich angegeben werden; oder
b. von der Steuerbehörde aus eigener Feststellung zu den

Einkünften oder Vermögen hinzugerechnet werden

Neue gesetzliche Bestimmung
Art. 23 VStG, Abs. 2 vom 28. September 2018
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• Das neue Recht (Fahrlässigkeit) gilt für Ansprüche ab dem
1.1.2014, sofern darüber bis zum 1.1.2019 noch nicht
rechtskräftig entschieden wurde.

• Das alte Recht (KS Nr. 40) gilt ausnahmslos für alle
Ansprüche bis zum 31.12.2013 (Entscheide noch nicht
rechtskräftig).

• Keine erneute Prüfung einer rechtskräftigen Verwirkung
der Rückerstattung, unabhängig von der Fälligkeit der
Ansprüche.

Art. 32 VStG wurde nicht geändert: Antrag innert 3
Jahren nach Fälligkeit! Folglich sind 2020 Ansprüche aus 2016
erloschen (vorbehältlich Abs. 2 «Beanstandung der ESTV» mit
zusätzlicher Frist von 60 Tagen).

Neue gesetzliche Bestimmung
Übergangsbestimmung Art. 70d VStG
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Deklarationspflicht

Grundsatz (Art. 23 Abs. 1 VStG)
• Deklarationspflicht ist erfüllt, wenn die der VSt. unterliegenden 

Einkünfte (sowie Vermögen) in der ersten Steuererklärung 
nach deren Fälligkeit deklariert sind.

Ausnahme (Art. 23 Abs. 2 VStG)
• Nachträgliche Deklaration oder Korrektur durch die 

Steuerbehörde in einem noch nicht rechtskräftig 
abgeschlossenen Veranlagungs-, Revisions- oder Nachsteuer-
verfahren, vorausgesetzt, die Deklaration wurde fahrlässig
unterlassen. 

Kreisschreiben Nr. 48
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Begriff der Fahrlässigkeit

[…]
«Fahrlässig handelt, wer die Folge seines Verhaltens aus
pflichtwidriger Unvorsichtigkeit nicht bedenkt oder darauf nicht
Rücksicht nimmt. Pflichtwidrig ist die Unvorsichtigkeit, wenn
jemand die Vorsicht nicht beachtet, zu der er nach den
Umständen und nach seinen persönlichen Verhältnissen
verpflichtet ist. Unter persönlichen Verhältnissen versteht man
etwa die Ausbildung, die intellektuellen Fähigkeiten sowie die
berufliche Erfahrung.»

Kreisschreiben Nr. 48
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Nicht rechtskräftig abgeschlossenes Veranlagungs-, Revisions-
oder Nachsteuerverfahren

Unter Betrachtung von Art. 23 Abs. 2 VStG besteht kein Grund, bei 
einem der drei genannten Verfahren unterschiedlich zu verfahren.
Sie sind für die Anwendung des neuen Art. 23 von gleicher 
Bedeutung.

Damit die Verwirkung der VSt. nicht eintritt, müssen folgende Faktoren 
bei der nachträglichen Deklaration gegeben sein:

1. der Entscheid über das Verfahren ist noch nicht rechtskräftig 
(und damit die Besteuerung der Erträge) und

2. die ursprüngliche Deklaration wurde fahrlässig unterlassen.

Kreisschreiben Nr. 48
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Neues Geldspielgesetz (BGS) ab 01.01.2019

Kleinlotterien
Lokale Sportwetten
Kleine Pokerturniere
Tombola

Wetten auf 
Pferderennen, die im 

Kanton Waadt 
organisiert werden

Tombola eines 
örtlichen Vereins

Grosses Lotto 
vom örtlichen 
Sportverein

Lokales 
Pokerturnier

Besteuerung Gewinn?
NEIN

Einsätze abziehbar?
keine

VSt. unterliegend?
NEIN

Kleinspiele
in der Schweiz

Details
siehe 
BGS
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Neues Geldspielgesetz (BGS) ab 01.01.2019

Spieler, Spielerin ist vor Ort beim 
Spiel anwesend (nicht online).

Roulette
Baccarat

Black Jack
Poker

Spiele in Casinos / 
Spielbanken 

in der Schweiz Besteuerung Gewinn?
NEIN

Einsätze abziehbar?
keine

VSt. unterliegend?
NEIN
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Neues Geldspielgesetz (BGS) ab 01.01.2019

• Lotterien, Spiele und Sportwetten 
interkantonal durchgeführt (in mehr als 
einem Kanton) 

• Lotterien und Sportwetten online 
durchgeführt

• Geld- und Glücksspiele automatisiert 
durchgeführt (Spielautomaten)

Wettschein für 
Sportwette, 

gekauft am Kiosk

Spiel am 
Spielautomat in 

der Beiz

Los für 
Euromillions, 

gekauft am Kiosk

Onlinespiele bei 
Swisslos, 

Loterie Romande

Besteuerung Gewinn?
JA

des Anteils über
CHF 1'000’000.-

Einsätze abziehbar?
JA

pro Gewinn pauschal 5 % 
max. CHF 5’000.-

VSt. unterliegend?
JA

ab CHF 1’000’001.-

Grossspiele
in der Schweiz



KSV – Update Seminar für Mitarbeiter Treuhand – La Poste Visp 18.2.202033

Neues Geldspielgesetz (BGS) ab 01.01.2019

Spiele auf den Online-Portalen von 
Schweizer Casinos

Grand Casino 
Bern

online
Swissonline 

Games

Pokerturnier im 
Onlinecasino

Onlinespiele
bei Casinos / Spielbanken 

in der Schweiz
Besteuerung Gewinn?

JA
des Anteils über
CHF 1'000’000.-

Einsätze abziehbar?
JA – zu belegen!

bis maximal
CHF 25’000.-

VSt. unterliegend?
JA

ab CHF 1’000’001.-
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Neues Geldspielgesetz (BGS) ab 01.01.2019

Lotterien und Geschicklichkeitsspiele 
von Detailhändlern oder 
Medienunternehmen (Gewinne sind 
oft Sach- bzw. Naturalpreise)

Gewinnspiel in 
Radio- oder TV-

Sendung

Rubbellose 
bei Coop etc.,
(Geld- oder 
Sachpreise)

Mit einem 
Zeitschriften-Abo 

verbundener 
Gewinn

Kreuzworträtsel 
mit Gewinnchance 
in einer Zeitschrift

Besteuerung Gewinn?
JA

ab CHF 1'001.-

VSt. unterliegend?
JA

ab CHF 1’001.-

Gewinnspiele zur 
Verkaufsförderung

in der Schweiz

Einsätze abziehbar?
JA

pro Gewinn pauschal 5 % 
max. CHF 5’000.-
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Neues Geldspielgesetz (BGS) ab 01.01.2019

Onlinespiele auf Internetseiten, die 
im Ausland gehostet und betrieben 
werden und deren Anbieter nur im 
Ausland ansässig ist.

Spiele auf Online-
Portalen 

ausländischer 
Casinos

Onlinespiele von 
ausländischen Anbietern 

ohne Konzession oder 
Bewilligung in der Schweiz

Onlinesportwetten 
von ausländischen 

Anbietern

Einsätze abziehbar?
JA

pro Gewinn pauschal 5 % 
max. CHF 5’000.-

VSt. unterliegend?
NEIN

Besteuerung Gewinn?
JA
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Neues Geldspielgesetz (BGS) ab 01.01.2019

Der Spieler, die Spielerin / der 
Gewinner, die Gewinnerin befindet 
sich beim Spielen in einem anderen 
Land als der Schweiz.

Pokerturnier in 
Deutschland

Gewinn einer 
Reise mit dem 

Los einer  
Tourismusges.
in Österreich

Spiel in einem 
Casino in 
Frankreich

Los für 
Euromillions, 

gekauft in Italien

Besteuerung Gewinn?
JA

Lotterien, Glücks- und Geschick-
lichkeitsspiele im Ausland

Verlosung Auto 
bei einer TV-

Sendung in Italien.

Einsätze abziehbar?
JA

pro Gewinn pauschal 5 % 
max. CHF 5’000.-

VSt. unterliegend?
NEIN
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Neues Geldspielgesetz (BGS) ab 01.01.2019

Gesondert
vom übrigen Einkommen 

* zu 50 %
der ordentlichen Tarife

Zusammen
mit den übrigen Einkommen
zum Satz für das gesamte 

Einkommen

Direkte Bundessteuer Kantonssteuer

* möglicherweise zu 100 %, 
gemäss Beschluss des 

Grossrats im März 2020! 
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Quellensteuerreform
Inkrafttreten per 01.01.2021

Kantonales Amt für Inkasso und Spezialsteuern

Dominique Müller
Adjunkt Quellensteuer
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NOUVEAUTÉS ET CHANGEMENTS (1ère partie)

 Beseitigung von Ungleichbehandlungen

 Vereinheitlichung der Berechnung in der ganzen CH

• Änderung des Bundesgesetzes am 16.12.2016

• Verabschiedung revidierte Quellensteuer-Verordnung vom 

11.04.2018

• Inkrafttreten der Änderungen am 01.01.2021

Ziel der Reform
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NOUVEAUTÉS ET CHANGEMENTS (1ère Partie)

1. Örtliche Zuständigkeit

2. Monatliche Abrechnungspflicht

3. Abrechnungsarten

4. Nachträgliche ordentliche Veranlagung (NOV)

Neuerungen und rechtliche Änderungen (1/2)
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5. Vereinheitlichung der Berechnung (jährlich, monatlich)

6. Wegfall Tarifcode D 

7. Pauschale Gewinnungskosten Künstler, Sportler und Referenten

8. Einheitliche Verwirkungsfrist

Neuerungen und rechtliche Änderungen (2/2)
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• Bestimmung des anspruchsberechtigten Kantons (Art. 107 DBG 
und Art. 38 StHG)

• Wohnsitzkanton der quellensteuerpflichtigen Person
(≠ vor dem 01.01.2021 gemäss Sitz- bzw. Betriebsstättekanton)

Ansässig-
keitsstaat

Wohnsitz-
kanton

Wochen-
aufenthalts-
kanton

Sitz- bzw. 
Betriebsstätte-
kanton Arbeitg.

Örtliche 
Zuständigkeit

CH VS - VS VS

CH VS ZH ZH VS

F - - VS VS

F - VS BE VS

1. Örtliche Zuständigkeit
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• Monatliche Einreichung der Abrechnungen durch den SSL

• 30 Tage seit Fälligkeit der steuerbaren Leistung

• Ablieferung der Quellensteuer gemäss Abrechnung

• 30 Tage seit Fälligkeit der steuerbaren Leistung

Leistungsmonat Einreichefrist Zahlungsfrist

Januar 2021 02.03.2021 02.03.2021

Februar 2021 30.03.2021 30.03.2021

März 2021 30.04.2021 30.04.2021

...

2. Monatliche Abrechnungspflicht



KSV – Update Seminar für Mitarbeiter Treuhand – La Poste Visp 18.2.202044

3. Abrechnungsarten

3.1 Swissdec / ELM

3.2 Kantonales Online-Portal
(Neuheit)

3.3 Manuelle Abrechnung (Papier) 
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• Voraussetzungen

• Das Lohnprogramm muss zertifiziert sein   

• Vorteile

• Automatisierte Abrechnungen und verschlüsselter Versand

• Bezugsprovision von 2 % bei Einhaltung der 

Verfahrensvorschriften

3.1 Swissdec / ELM
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• Vorteile

• Gesicherte Plattform des Kantons Wallis

• Arbeitnehmerdaten müssen nur 1 Mal erfasst werden => Zeitgewinn

• Automatische Berechnung der Quellensteuer gemäss den gesetzlichen 

Vorgaben und den gemachten Angaben 

• Einfache online Übermittlung

• Zugriff auf bereits eingereichte Abrechnungen

• Bezugsprovision von 2 % bei Einhaltung der Verfahrensvorschriften

3.2 Kantonales Online-Portal
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• Nachteile

• Administrativer Aufwand, Mehrfache Erfassung, Fehlerrisiko

• Papierformular muss beantragt werden

• Jeden Monat Erfassung der Informationen der Angestellten

• Manuelle Berechnung (Steuer + durchschnittlicher Lohn)

• Kein gesicherter Versand an die zuständige Verwaltung per Post

• Reduktion der Bezugsprovision

• auf 1 % bei Einhaltung der Verfahrensvorschriften

3.3 Manuelle Abrechnung (Papier)
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• Obligatorische NOV (bei Ansässigkeit in der Schweiz)

• Quellensteuerpflichtige Pers. mit einem Einkommen ≥ CHF 
120’000.-

• Zusätzliche nicht quellensteuerpflichtige Einkommen oder 
steuerbares Vermögen nach kantonalem Recht

• Eigenmietwert, Alimente, selbständiges Einkommen, usw.

• NOV auf Antrag 

• Quellensteuerpflichtige Personen mit Ansässigkeit in der 
Schweiz

• Antrag innert gesetzlicher Frist (31. März des Folgejahres)

4. Nachträgliche ordentliche Veranlagung (NOV)
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• NOV auf Antrag bei Ansässigkeit im Ausland : 

• Mindestens 90% der weltweiten Einkommen wurden in der 

Schweiz erzielt (Quasi-Ansässigkeit)

• Jährliche Feststellung nötig

• Antrag innert gesetzlicher Frist (31. März des Folgejahres)

• Für allfällige NOV sind die ordentlichen Besteuerungsregeln 

massgebend: 

• Steuerperiode

• Besteuerungsort (Situation am 31.12. des entsprechenden Steuerjahres)

4. Nachträgliche ordentliche Veranlagung (NOV)



KSV – Update Seminar für Mitarbeiter Treuhand – La Poste Visp 18.2.202050

• Steuerbare Leistungen und Tarifanwendungen 
• Kreisschreiben Nr. 45 ESTV vom 12.06.2019 

(www.estv.admin.ch)

• Das Kalenderjahr entspricht der Steuerperiode

• Der monatliche Bruttolohn wird auf der Basis des gesamten 
Einkommens der steuerpflichtigen Person besteuert 

• 13. Mtl. => aufgeteilt auf 12 Monate
• Bei einer Lohnveränderung => Korrektur der vergangenen 

Monate 
• Veränderung der Familiensituation => Tarifänderung ab dem 

Folgemonat

5. Berechnung nach dem Jahresmodell
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Gleichbleibender Lohn während 12 Monaten:
Ein lediger Steuerpflichtiger ohne Kinder ist mit einem Beschäftigungsgrad von 100 %
vom 1. Januar bis 31. Dezember 2021 in der Schweiz erwerbstätig. Für diese Tätigkeit
erhält er ein Jahreseinkommen von CHF 60’000 (12 x CHF 5’000).

In jedem Monat wird das Bruttoeinkommen von CHF 5’000 mit dem Tarifcode A0 zum
satzbestimmenden Jahreseinkommen von CHF 60’000 besteuert.

Monat Januar … November Dezember Besteuerung

Bruttolohn 5’000.00 … 5’000.00 5’000.00 60’000.00

Tarifcode A0 … A0 A0

Steuersatz % 8.72 … 8.72 8.72

Quellensteuer 436.00 … 436.00 436.00 5’232.00

5. Berechnung nach dem Jahresmodell – Beispiel 1



KSV – Update Seminar für Mitarbeiter Treuhand – La Poste Visp 18.2.202052

Gleichbleibender Lohn während 12 Monaten und 13. Mtl. im Dezember:
Ein lediger Steuerpflichtiger ohne Kinder ist mit einem Beschäftigungsgrad von 100 %
vom 1. Januar bis 31. Dezember 2021 in der Schweiz erwerbstätig. Für diese Tätigkeit
erhält er ein Jahreseinkommen von CHF 65’000 (12 x CHF 5’000 + 13. Mtl.).

In jedem Monat wird das Bruttoeinkommen von CHF 5’000 mit dem Tarifcode A0 zum
satzbestimmenden Jahreseinkommen von CHF 65’000 besteuert. Damit ist im Dezember
keine Korrektur erforderlich

1 = A0 mit satzbestimmendem Jahreseinkommen von CHF 65’000 (CHF 5’000 x 13)

Monat Januar … November Dezember Besteuerung

Bruttolohn 5’000.00 … 5’000.00 10’000.00 65’000.00

Tarifcode A0 … A0 A0 A0

Steuersatz % 1 9.78 … 9.78 9.78 9.78

Quellensteuer 489.00 … 489.00 978.00 6’357.00

5. Berechnung nach dem Jahresmodell – Beispiel 2
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Änderung des Zivilstands während des Kalenderjahres (Heirat):
Ein lediger Steuerpflichtiger heiratet am 26. Mai 2021. Er ist unselbständig erwerbstätig
und übt seine 100 %- Tätigkeit für einen Jahreslohn von CHF 65’000 (CHF 5’000 x 13)
aus.

Seine Ehegattin übt keine Erwerbstätigkeit aus (Eingetragene Partnerschaft ist
gleichgesetzt).

1 = A0 mit satzbestimmendem Jahreseinkommen von CHF 65’000 (CHF 5’000 x 13)
2 = B0 mit satzbestimmendem Jahreseinkommen von CHF 65’000 (CHF 5’000 x 13)

Monat Januar … Mai Juni … November Dezember Besteuerung

Bruttolohn 5’000.00 … 5’000.00 5’000.00 … 5’000.00 10’000.00 65’000.00

Tarifcode A0 … A0 B0 … B0 B0

Steuersatz 
%

1 9.78 … 9.78 2 5.56 … 5.56 5.56

Quellen-
steuer

489.00 … 489.00 278.00 … 278.00 556.00 4’669.00

5. Berechnung nach dem Jahresmodell – Beispiel 3
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Auszahlung eines Bonus : 
Ein lediger Steuerpflichtiger ohne Kinder ist mit einem Beschäftigungsgrad von 100 % vom 1. 
Januar bis 31. Dezember in der Schweiz erwerbstätig. Für diese Tätigkeit erhält er ein 
Jahreseinkommen von CHF 73’000 (12 x CHF 5’000 + 13. Mtl. plus Bonus über CHF 8’000, 
ausbezahlt im April).

1 = A0 mit satzbestimmendem Jahreseinkommen von CHF 65’000 (CHF 5’000 x 13)
2 = A0 mit satzbestimmendem Jahreseinkommen von CHF 73’000 (CHF 5’000 x 13 + CHF 8’000)
3 = Korrektur des Quellensteuerabzuges für die Monate Jan. bis März [(CHF 5’000 x 10.89% x 3) – (CHF 489 x 3)]

Monat Januar … März April Mai … Dezember Besteu-
erung

Bruttolohn 5’000.00 … 5’000.00 5’000.00 5’000.00 … 10’000.00 73’000.00

Bonus 
(unregelmässig)

8’000.00

Tarifcode A0 … A0 A0 A0 … A0 A0
Steuersatz % 1 9.78 … 9.78 2 10.89 10.89 … 10.89 10.89

Quellensteuer 489.00 … 489.00 1’415.70 544.50 … 1’089.00 7’783.20
Korrektur Jan. - März … 3 +166.50 … +166.50
Total Quellensteuer 489.00 … 489.00 1’582.20 544.50 … 1’089.00 7’949.70

5. Berechnung nach dem Jahresmodell – Beispiel 4
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• Anpassung der Tarife
• Der Tarifcode D wird gestrichen (10 % auf Neben- und Ersatzeinkünften)

• Neuer Tarifcode G (Ersatzeinkünfte)

• Bei mehreren Erwerbstätigkeiten
• Umrechnung der periodischen Leistungen auf den effektiven Gesamt-

Beschäftigungsgrad (Mitteilung Arbeitnehmer)

• Ist dieser nicht bekannt => Umrechnung auf Beschäftigungsgrad 100 %

• Falls der Arbeitgeber das tatsächliche Gesamteinkommen kennt

• Umrechnung auf dieses Gesamteinkommen

• Kann das Arbeitspensum einer Erwerbstätigkeit nicht bestimmt werden

• Anwendung Medianlohn von CHF 5’425.00 für Satzbestimmung (bei Std.

/Tageslohn wird mit 2’160 Std. / 260 Tagen pro Jahr gerechnet)

6. Wegfall Tarifcode D
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• Unterscheidung
• Künstler (Theater, Kino, Radio, TV, Varieté, Tanz, Musiker 

usw.)
• Sportler (Teilnahme bei Leichtathletikmeetings, 

Tennisturnieren, Fussballmeisterschaften, 
Motorsportveranstaltungen, Skirennen, etc.)

• Referenten

Tätigkeit der 
quellensteuer-
pflichtigen Person

Pauschale 
Gewinnungs-kosten 

bis 31.12.2020
(auf Bruttogage)

Pauschale 
Gewinnungskosten 

ab 01.01.2021
(auf Bruttogage)

Künstler 20% 50%

Sportler 20% 20%

Referenten 20% 20%

7. Pauschale Gewinnungskosten Künstler, Sportler & Referenten
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• Harmonisierte Verwirkungsfrist

• 31. März des auf die Fälligkeit der steuerbaren Leistung 

folgenden Kalenderjahres

• Verfahren

• Korrektur der Quellensteuerabzüge (Fehler beim Tarifcode oder 

bei der Festlegung des quellensteuerpflichtigen Bruttolohns)

• Der SSL nimmt diese Korrekturen selber vor

• Der SSL teilt diese Änderungen der Steuerbehörde mit

8. Einheitliche Verwirkungsfrist
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Claudio Minnig
Wiss. Mitarbeiter Stab

• Steuererklärung und Fristen
• Praxisänderungen

• Steueraktualitäten National

Steuererklärung – Praxisänderungen - Aktualitäten



KSV – Update Seminar für Mitarbeiter Treuhand – La Poste Visp 18.2.202059

Datum Ereignis NP JP
31.03.2020 Allgemeine Frist für das Hinterlegen der Steuererklärung X

24.04.2020 Versand Mahnungen und Bussen X X

04.06.2020 Versand Mahnungen und Bussen X X

30.06.2020 Allgemeine Frist für das Hinterlegen der Steuererklärung X

21.07.2020 Versand Mahnungen und Bussen X

31.07.2020 Ablauf der Fristverlängerung für die Unselbständigen X

25.08.2020 Versand Mahnungen und Bussen X X

29.09.2020 Versand Mahnungen und Bussen X X

31.10.2020 Ablauf der Fristverlängerungen für die Selbständigen und den 
Juristischen Personen

X X

03.11.2020 Versand Mahnungen und Bussen X X

10.12.2020 Versand Mahnungen und Bussen X X

31.12.2020 Ablauf Fristverlängerungen Spezialfälle – Blockierung FidCom X X

12.01.2021 Versand Mahnungen und Bussen X XFr
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Einreichen Steuererklärung 2019
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Geplante Daten

20.01. - 14.02.20 Druck Hüllen A3 und Steuererklärungen
der natürlichen Personen

26.02. - 27.02.20 Druck Steuerklärungen der juristischen
Personen

04.03. - 08.03.20 Druck Steuerklärungen AK und AL
28.03. - 05.04.20 Druck Hüllen A3 AK 

Einreichen Steuererklärung 2019
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Die Steuerpflichtigen AK und AL erhalten keine
Mahnungen, respektive Bussen bei Nichthinterlegung
der Steuererklärung

Fristen für die Hinterlegung der Steuererklärungen:
 AL: 31.07.2020
 AK: 31.10.2020

Wenn zum Zeitpunkt der Veranlagung keine
Steuererklärung eingereicht wurde und auch keine
Fristverlängerung vorliegt, wird das Dossier anhand der
Angaben der Vorperiode (nach pflichtgemässem
Ermessen) veranlagt.

Einreichen Steuererklärung 2019
AK

 u
nd

 A
L
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Fristen nach 31.12.2020

Weitere Fristerstreckungsgesuche über den 31.
Dezember des Deklarationsjahres hinaus werden in der
Regel abgewiesen, ausser es können ausserordentliche
Gründe glaubhaft gemacht werden.

Die Glaubhaftmachung setzt in der Regel eine
belegende Sachdarstellung voraus; allgemeine Hinweise
wie starke berufliche Inanspruchnahme des
Steuerpflichtigen oder dessen Vertreters oder fehlende
Unterlagen reichen nicht aus

Die Gesuche können an folgende E-Mail-Adresse
zugestellt werden: scc-delais@admin.vs.ch

Einreichen Steuererklärung 2019
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Sachverhalt 1
Der Steuerpflichtige muss die Steuererklärung bis am
31.03.2019 hinterlegen.
Am 24.04.2019 werden die Mahnungen mit Gebühr
verschickt. Der Steuerpflichtige hat seine Steuererklärung
noch nicht eingereicht.
Der Steuerpflichtige reagiert auf die Mahnung nicht. Die
Steuererklärung ist immer noch nicht eingereicht worden.
Am 07.06.2019 erhält er eine Ordnungsbusse für
Nichteinreichen seiner Steuerklärung.
Am 20.06.2019 beantragt er eine Fristverlängerung bis
31.07.2019.

 Da der Steuerpflichtige bereits eine Ordnungsbusse erhalten
hat, kann keine Frist mehr gewährt werden.

Einreichen Steuererklärung 2019
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Sachverhalt 2

Der Steuerpflichtige muss die Steuererklärung bis am
31.03.2019 hinterlegen.
Am 24.04.2019 werden die Mahnungen mit Gebühr
verschickt. Der Steuerpflichtige hat seine Steuererklärung
noch nicht eingereicht.
Am 05.05.2019 beantragt der Vertreter des
Steuerpflichtigen eine Frist bis zum 31.10.2019.
Am 04.11.2019 werden die Mahnungen und
Ordnungsbussen verschickt. Der Steuerpflichtige hat seine
Steuererklärung noch nicht eingereicht.

 Der Steuerpflichte erhält am 04.11.2019 eine Ordnungsbusse,
da er am 24.04.2019 bereits gemahnt wurde.

Einreichen Steuererklärung 2019
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Weisungen der KSV
Alle aktuellen Weisungen können auf der Internet Seite 
der Kantonalen Steuerverwaltung eingesehen werden
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Steuererklärung und Wegleitung

Postulat des Grossen Rates
Gleichstellung von Mann und Frau

Von nun an sprechen wir von:
Steuerpflichtigen 1 und Steuerpflichtigen 2
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Steuererklärung und Wegleitung

Vermögensentwicklung
Der Steuerpflichtige muss bekanntgeben, ob er Lotteriegewinne
oder andere Spielgewinne erzielt hat, egal ob diese Gewinne
steuerpflichtig sind oder nicht.
Es geht hier um die Vermögensentwicklung
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Lotteriegewinne / Spielbankengewinne
Änderung des Geldspielgesetztes per 1.1.2019

Rubrik 5 des Wertschriftenverzeichnisses wurde modifiziert

Steuererklärung und Wegleitung
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Krankheitskosten
Tickets von Apotheken sind ab Veranlagung 2019 ohne
ärztliches Rezept nicht mehr zum Abzug zugelassen
(Kreisschreiben 11)

Steuererklärung und Wegleitung
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Landwirtschaftsbeilage
Änderung der Bewertung des Tierbestandes für die Vermögenssteuer

Kühe von (Fr. 2’000.- auf Fr. 2’100.-) Rinder über 2 Jahre von
(Fr. 1’900.- auf Fr. 2’000.-) und Schweine von (Fr. 200.- auf Fr. 220.-)

P.S. Nicht Bezahlung Weinbau Ernte – Weisung wird noch publiziert!

Steuererklärung und Wegleitung
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Rubrik 1110
Einkommen aus Liegenschaften

1. Zum Brutto-Mietertrag aus möbliert vermieteten
Liegenschaften gehören:

• alle Mietzinseinnahmen inkl. Parkplätze, Airbnb, 
Booking.com, etc. sowie alle übrigen Vergütungen der 
Mieter/innen für Nebenkosten, soweit sie die tatsächlichen 
Auslagen der Vermieterin/des Vermieters übersteigen.

Steuerpraxis
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Steuerpraxis
UNTERHALTSKOSTEN LIEGENSCHAFTEN

Sachverhalt
Ein Steuerpflichtiger besitzt in einem Mehrfamilienhaus mehrere
Wohnungen.

Frage
Werden die Liegenschaftsunterhaltskosten nach Objekt oder
nach den Wohnungen aufgeteilt? Kann eine Wohnung pauschal
und die anderen effektiv abgerechnet werden oder umgekehrt?

Lösung:
Gemäss einem Entscheid der KRK aus dem Jahre 2019 müssen
alle Wohnungen in demselben Haus nach der gleichen
Abrechnungs-methode besteuert werden.
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Steuerpraxis
W
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en

Photovoltaikanlagen und thermische Solaranlagen

Die fünf Jahres–Regel nun wurde aufgehoben und ab sofort sind Investitionen
Photovoltaikanlagen und thermische Solaranlagen zum Abzug zugelassen!
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Steuerpraxis
Liegenschaftskostenverordnung Änderung 1.1.2020

Totalrevision der Verordnung, mit folgenden
Hauptänderungen :

Abzugsfähigkeit der Rückbaukosten für den Ersatzneubau
(Demontage, Abbruch, Abtransport und Entsorgung). Der zeitliche
Verlauf zwischen Rückbau und Neuerrichtung wird eingegrenzt (z.B. 2
Jahre)

Übertragsmöglichkeit der Investitionskosten, die dem Energiesparen
und dem Umweltschutz dienen, einschliesslich der Rückbaukosten
auf die zwei nachfolgenden Steuerperioden, solange die
Aufwendungen im Jahr, in denen sie angefallen sind, steuerlich nicht
vollständig berücksichtigt werden können (Reineinkommen –
Verlustverrechnung)

Inkrafttreten DBG: 1.1.2020
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Steuerpraxis
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Zinsen für Hypothekarschulden, Kontokorrentkrediten und Anleihen von 
Privaten sind abzugsfähig
Die vom Hypothekarnehmer bezahlten «Strafzins-Zahlungen» (Penalty), welche die Bank für die 
vorzeitige Vertragsbeendigung verlangt, sind wie folgt zu behandeln:
a. …
b. Begründung eines neuen vorteilhafteren Schuldverhältnisses bei einem anderen Gläubiger , 

abzugsfähig für 2019, nicht mehr abzugsfähig ab Steuerperiode 2020 gemäss BGE
c. …
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BEHANDELTE THEMEN

Alters- und Pflegeheime (APH), 
Tagesstrukturen, Spitex

Beteiligung Langzeitpflege
Krankheits- und Heilungskosten
Behinderungsbedingte Kosten
AHV-Bezüger
IV-Bezüger
AHV-Bezüger mit  Hilflosenentschädigung
AHV-Bezüger mit  Hilflosenentschädigung – Spitex
AHV-/IV Rentner/innen mit Aufenthalt in einem Alters-
oder Pflegeheim – Freie Quote bis Fr. 5’250.-

Weisung (Aktualisierung für Steuerperiode 2019)
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APH – Beteiligung Langzeitpflege
Abzug von Fr. 40.-- pro Tag als Krankheitskosten

Steuerpflichtige mit einem Vermögen über Fr. 100’000 
müssen sich mit einem Beitrag zwischen Fr. 5.40 und
Fr. 21.60 pro Tag an den Langzeitpflegekosten beteiligen 
Können im Falle einer Beteiligung an den 
Langzeitpflegekosten diese Beträge zusätzlich zum Abzug 
von Fr. 40.-- pro Tag zum Abzug zugelassen werden bzw. 
berücksichtigt werden?

Wir sind der Ansicht, dass diese Beteiligung zu Lasten 
des Steuerpflichtigen Teil des Abzugs von Fr. 40.-- pro 
Tag ist und daher nicht zusätzlich als 
Krankheitskosten geltend gemacht werden kann. 

Weisung (Aktualisierung für Steuerperiode 2019)
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APH – Beteiligung Langzeitpflege
Beispiel:

Weisung (Aktualisierung für Steuerperiode 2019)
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APH – Tagesstrukturen – Institutionen – Spitex

Situation 1
AHV-Bezüger mit Hilfslosenentschädigung Heimbewohner

Effektive Heimkosten Fr. 50’000
Lebensunterhalt ./. Fr. 19‘740 *

Betrag abzugsfähig Fr. 30‘260
* Lebensunterhalt für den Grundbedarf gemäss Schweizerische Konferenz für 

Sozialhilfe SKOS (Entscheid Steuerrekurskommission 12.09.2019):
• Grundbedarf Einzelperson Fr. 945
• Miete Fr. 700
• Total Fr. 1’645 x 12 = Fr. 19’740

Der Betrag von Fr. 30’260 kann als behinderungsbedingter Abzug
geltend gemacht werden.
Darüber hinaus ist der Steuerpflichtige berechtigt, die sich aus Ziffer 3 des
Kreisschreibens 11 ergebenden Krankheits- und Heilungskosten abzüglich
der Selbstbehalte bei Kanton und Bund geltend zu machen.
Zusätzlich steht der Artikel 31 Abs. 1 Bst. f StG (Ziffer 2566 - Sonderabzug
für Rentner und Rentnerinnen) zur Verfügung.

Weisung (Aktualisierung für Steuerperiode 2019)
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APH – Tagesstrukturen – Institutionen – Spitex

Situation 2
AHV-Bezüger mit Hilfslosenentschädigung welcher zu Haus gepflegt
wird (Pflegeangestellte, SMZ, andere Organisationen oder Spitex)

Effektive Kosten Fr. 54’000
Vergütung Krankenkasse ./. Fr. 22‘000
Betrag abzugsfähig Fr. 32’000

Kosten für Reinigung und andere Haushaltaufgaben sind ebenfalls
zulässig.
Der Betrag von Fr. 32’000 kann als behinderungsbedingter Abzug geltend
gemacht werden.
Darüber hinaus ist der Steuerpflichtige berechtigt, die sich aus Ziffer 3 des
Kreisschreibens 11 ergebenden Krankheits- und Heilungskosten abzüglich
der Selbstbehalte bei Kanton und Bund geltend zu machen.
Zusätzlich steht der Artikel 31 Abs. 1 Bst. f StG (Ziffer 2566 - Sonderabzug
für Rentner und Rentnerinnen) zur Verfügung.

Weisung (Aktualisierung für Steuerperiode 2019)
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APH – Tagesstrukturen – Institutionen – Spitex

Situation 3
IV-Bezüger – dauerhaft wohnhaft in einem Heim für Menschen mit 
Behinderung (z.B. Josefsheim)

Rechnung Institution Fr. 40'000
Hilfslosenentschädigung 0
Ergänzungsleistungen 0
Lebensunterhalt ./. Fr. 19’740 *
Betrag abzugsfähig Fr. 20’260

* Schweizerische Konferenz für Sozialhilfe SKOS

Der Betrag von Fr. 20’260 kann als behinderungsbedingter Abzug geltend
gemacht werden.
Darüber hinaus ist der Steuerpflichtige berechtigt, die sich aus Ziffer 3 des
Kreisschreibens 11 ergebenden Krankheits- und Heilungskosten abzüglich
der Selbstbehalte Kanton und Bund geltend zu machen.
Zusätzlich steht der Artikel 31 Abs. 1 Bst. f StG (Ziffer 2566 - Sonderabzug
für Rentner und Rentnerinnen) zur Verfügung.

Weisung (Aktualisierung für Steuerperiode 2019)
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APH – Tagesstrukturen – Institutionen – Spitex

Situation 4
IV-Bezüger – temporär wohnhaft in einem Heim für Menschen mit 
Behinderung (z.B. Insieme)

Rechnung Institution Fr. 25'200
Ergänzungsleistungen Fr. 0
Lebensunterhalt ./. Fr. 19’740 *
Betrag abzugsfähig Fr. 5’460

* Schweizerische Konferenz für Sozialhilfe SKOS

Der Betrag von Fr. 5’460 kann als behinderungsbedingter Abzug geltend
gemacht werden.
Darüber hinaus ist der Steuerpflichtige berechtigt, die sich aus Abschnitt 3
des Kreisschreibens 11 ergebenden Krankheits- und Heilungskosten
abzüglich der Selbstbehalte bei Kanton und Bund geltend zu machen.
Zusätzlich steht der Artikel 31 Abs. 1 Bst. f StG (Ziffer 2566 - Sonderabzug
für Rentner und Rentnerinnen) zur Verfügung.

Weisung (Aktualisierung für Steuerperiode 2019)
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APH – Tagesstrukturen – Institutionen – Spitex

Situation 5
IV-Bezüger in Tagesstrukturen (z.B. Wohnheim Holowi)

Rechnung Institution / Tag Fr. 70.00
Lebensunterhalt ./. Fr. 21.50 *Merkblatt N2/2007

Abzugsfähig pro Tag Fr. 48.50

Der Betrag von Fr. 48.50, multipliziert mit der Anzahl der Tage, an
denen das Institut besucht wird, kann als behinderungsbedingte
Kosten zum Abzug gebracht werden.

Die Ergänzungsleistungen sind nicht zu berücksichtigen.

Weisung (Aktualisierung für Steuerperiode 2019)
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APH – Tagesstrukturen – Institutionen – Spitex

Situation 6
IV-Bezüger in einem APH

Lösung identisch wie Situation 1 (effektive Kosten)

Situation 7
AHV-Bezüger (kein Handicap) in einem APH

Abzug von Fr. 40 pro Tag oder Fr. 14'600 pro Jahr als Krankheits- und 
Heilungskosten

Weisung (Aktualisierung für Steuerperiode 2019)
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Ziffer 2566 Steuererklärung (Art. 31 Abs. 1 Bst. f StG)
Abzug für AHV-/IV Rentner/innen in Heimen – frei verfügbare Quote bis Fr.
5’250.-

Neue Praxis als Folge des SRK vom 12.09.2019

Die Hilflosenentschädigung ist in der Berechnung nicht zu berücksichtigen, 
da diese vollumfänglich an das Heim entrichtet wird *(Prüfung ob die 
Hilflosenentschädigung nicht in der Heimrechnung enthalten ist – ggf. 
Informationen einholen)

AHV Rente 23'000          
Ergänzungsleistungen 12'000          
Andere Einkommen 260               
Total Einkommen 35'260         
Heimkosten (*abzüglich Lebensunterhalt) 50'000         19'740           30'260        
Einkommen (frei verfügbare Quote) 5'000             unter 5'250.‐
Vermögen (Rubrik 4100) 32'133‐           kein Vermögen
steuerbares Einkommen auf Null ‐                

Steuerpflichtiger wohnhaft in einem Alters‐ oder Pflegeheim

Weisung (Aktualisierung für Steuerperiode 2019)
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Weisung (Aktualisierung für Steuerperiode 2019)
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Nationale Steuerthemen
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Systemwechsel beim Eigenmietwert
 Starke Kritik in der Vernehmlassung zur WAK-S Vorlage vorwiegend

der Kantone (21 dagegen) betreffend: Streichung Unterhaltskosten,
Kann-Vorschrift StHG für Abzüge von Energiesparmassnahmen,
Ersterwerberabzug und Begrenzung Schuldzinsabzug (5 Varianten)
 Kanton VS: moderate Eigenmietwertbesteuerung; aktuelles
System mit Abzug Unterhaltskosten kurbelt Wirtschaft an und wirkt
gegen Schwarzarbeit, die präsentierte Vorlage vermochte nicht zu
überzeugen; ein neuer Anlauf wird wohl bald folgen!

 Fazit: aktuelles System wird so schnell nicht geändert

Nationale Steuerthemen
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Abschaffung Heiratsstrafe
 Volksabstimmung 02.2016 wurde von BGE als ungültig erklärt,

Vorschlag BR Zusatzbotschaft (Mehrfachtarif mit alternativer
Steuerberechnung) fand im Parlament keine Einigung, Ziel
ausgewogene Belastungsverhältnisse ist sehr schwierig

 CVP hat Initiative zurück gezogen und erwägt eine neue Initiative
einzureichen ohne die klassischen Ehe-Definition

 Thematik: Gemeinsame vs. individuelle Besteuerung  Die Kantone
haben die Problematik gelöst: Kanton VS insbesondere kennt
praktisch keine solcher Fälle, weil der Eherabatt das Problem
weitestgehend löst

 Fazit: aktuelles System wird so schnell nicht geändert

Nationale Steuerthemen
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Erhöhung Kinderdrittbetreuungskosten / Kinderabzüge
 Parlament verabschiedete im Herbst 2019 höheren Abzug für

Kinderdrittbetreuungskosten Bund 25’000 Franken (Kantone keine
Limite), Ziel: Erwerbsanreiz für Zweitverdiener und Fachkräftemangel
verbessern, Gleichzeitig wurde der allg. Kinderabzug von 6’500 auf
10’000 Franken angehoben, was den Bund 350 Mio. kosten soll, Die
Linke sieht darin einen Steuerbonus für Gutverdienende und
lancierte ein Referendum (erfolgreich eingereicht 01.2020)  Kanton
VS: Vorstoss zur Erhöhung Drittbetreuungskosten im Parlament
eingereicht (Fr. 10’000), kritische Beurteilung punkto Erwerbsanreiz /
Fachkräftemangel; Kinderabzug bereits grosszügig bei 11’410 für
Kinder ab 16 Jahren

 Fazit: Volksabstimmung 17.05.2020 (nur Bund)  rund 50%
der Walliser Familien bezahlen keine Bundessteuer; von der
Erhöhung werden vorwiegend Haushalte mit mittleren und
hohen Einkommen profitieren.

Nationale Steuerthemen
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Neuregelung für Geschäftsfahrzeuge (Umsetzung Motion Ettlin)
ab 2021
 Erhöhung Pauschale Privatnutzung von 0.8 auf 0.9% des

Kaufpreises pro Monat – Arbeitswegkosten nicht mehr steuerbar und
daher auch kein Fahrkostenabzug mehr möglich,  Kanton VS:
Erneute Anpassung eher kritisch beurteilt, wenig Fälle in unserem
Kanton

 Fazit: je nach Kaufpreis, Arbeitsweg und Aussendienstanteil
leichte Besser-/Schlechterstellung für Steuerpflichtige 
Vorteil weniger administrativer Aufwand auf beiden Seiten
(Erfassung Aussendiensttätigkeit fällt weg)

 Keine Auswirkungen auf unentgeltliche Beförderung zwischen
Wohn- und Arbeitsort (Kreuz im Feld F) – der Lohnausweis ist
und bleibt eine Urkunde!

Nationale Steuerthemen
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Fragen?
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Danke für die Aufmerksamkeit!

Sie finden diese Präsentation und weitere Informationen auf:
www.vs.ch/steuern


